
 

DAS BEZEUGEN IST IM JUDENTUM MÄNNERSACHE.  
BIBLISCHE UND RABBINISCHE QUELLEN ZUM AUSSCHLUSS  

DER FRAU VOM ZEUGINNENSTATUS 

Valérie RHEIN 

„‘Du sollst nicht als falscher Zeuge aussagen gegen deinen 
Nächsten (Ex 20,13)’ (...) Dieses Gesetz (...) gilt überall und je-
derzeit für Männer, aber nicht für Frauen, denn Frauen [gehören] 
nicht zur Kategorie der Zeugenschaft, weil es für eine Zeugen-
aussage Klarheit und viel Konzentration braucht.“ 

Sefer Hachinuch, Gebot 371 

A man can give testimony, but a woman cannot: This is the rule in rabbinic  
Judaism. The tannaim and amoraim define the exclusion of women from testi-
fying as biblical rather than rabbinic law. In Mishnah, Talmud, and later rab-

are exceptions to the rule. The rabbis justify the “no” in diverse ways. Their 
arguments range from masculine biblical language, to imminent influence by 
third parties, to women’s lack of competence – or they give no reason at all. 
What led the rabbis to this “no, but”? Why do they make a point of defining 
women's disqualification from testifying as biblical law? And why has there been 
no in-depth feminist discourse in modern Orthodox Judaism on the disqualifica-
tion of women from serving as witnesses? A range of rabbinic sources will be 
used to explore these questions. Today, several groups are interested in integrat-
ing women into the pool of potential witnesses. These include bridal couples, 
who desire a more active role for women in their wedding rituals, and modern 
Orthodox congregations and their (female) rabbis, who do not wish to see clas-
sical rabbinic tasks such as divorces or conversions to Judaism carried out 
solely by male rabbis. 

Befinden sich in einer orthodox geführten Synagoge neun Männer und hundert 
Frauen, kann nicht mit dem gemeinschaftlichen Gottesdienst begonnen werden 
– schweizerisches Gleichstellungsgesetz hin oder her. Denn die Frau zählt nicht 

 
1 Biblische Zitate basieren auf der Zürcher Bibel (Zürich: Theologischer Verlag Zürich, 2007), 

die Versnummerierung orientiert sich an JPS Hebrew-English Tanakh (The Traditional Hebrew 
, Philadelphia, PA: The Jewish Publication Society, 2003 [hebr./ 

engl.]). Übersetzungen aus der rabbinischen Literatur gemäss The Bar Ilan Responsa Project (Glo-
bal Jewish Database. Bar Ilan University, Ramat Gan [elektronische Daten; hebr.]); Textergänzun-
gen in eckigen Klammern von der Verfasserin. 
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zum Minjan, dem Zehner-Quorum, das es für einen jüdischen Gottesdienst 
braucht. Neben Diskrepanzen zwischen religiöser und weltlicher Gesetzgebung 
erfahren Frauen auch innerhalachische Divergenzen. Beispielsweise dann, wenn 
eine orthodoxe Rabbinerin in ihrer Gemeinde keine Gottesdienste leiten oder 
Gemeindemitglieder vermählen kann.2  

Zeremonien wie Eheschließungen, Scheidungen oder Übertritte ins Juden-
tum müssen von zwei oder drei Personen bezeugt werden.3 Im orthodoxen Ju-
dentum kann ausschließlich ein Mann diese Aufgabe wahrnehmen.4 Dasselbe 
gilt, von wenigen Ausnahmen abgesehen, für eine Zeugenschaft vor einem jüdi-
schen Gericht: Nur ein Mann kann als Zeuge aussagen. Weshalb ist das so? Und 
weshalb wurde zur Disqualifikation der Frau vom Zeuginnenstatus bisher kein 
tiefgreifender jüdisch-feministischer Diskurs geführt?5 Anhand einer Auswahl 
rabbinischer Quellen soll diesen Fragen nachgegangen werden. 

1. MÄNNLICHE BIBLISCHE SPRACHE 

Das generische Maskulinum ist die in den fünf Büchern Moses gebräuchliche 
Sprachform, Frauen werden nur sporadisch explizit angesprochen oder aufge-
führt. Auch die biblischen Quellen zum Ablegen eines Zeugnisses sind männlich 
formuliert. In Dtn 19,15 beispielsweise heißt es: „Ein einziger Zeuge [ ] soll 
nicht gegen jemanden den Ausschlag geben, wenn es um irgendeine Schuld geht 
(...). Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll eine Entscheidung ge-
troffen werden.“ In Ex 20,13 steht „Du sollst nicht als falscher Zeuge [ ] 
aussagen gegen deinen Nächsten“ und in Lev 5,1 „(...) und er ist ein Zeuge [ ], 
der etwas gesehen oder erfahren hat, aber er sagt nicht aus, dann lädt er Schuld 
auf sich.“  
 

2 HURWITZ 2009: 145; zur Ordination von Frauen im orthodoxen Judentum vgl. Abschnitt  
„4. Kaum ein Thema: zu Diskurs und Praxis im modern-orthodoxen Judentum“. 

3 Dtn 17,6; 19,15. 
4 Für Scheidungen und Übertritte ins Judentum braucht es einen Rabbiner, Eheschließungen 

können auch von Laien bezeugt werden; vgl. dazu Abschnitt „5. Politik der kleinen Schritte“. Im 
liberalen und im konservativen Judentum des 21. Jahrhunderts sind Mann und Frau halachisch 
grundsätzlich gleichgestellt (KAPLAN 2007: 177–179; GOLINKIN und PANITZ 2007: 174). Der 
Schwerpunkt des vorliegenden Artikels liegt auf dem modern-orthodoxen Judentum. Diese Strö-
mung innerhalb der Orthodoxie will Tradition und Moderne miteinander verbinden; gesellschaftli-
che und politische Themen wie Feminismus oder Ökologie beispielsweise werden in halachische 
Überlegungen miteinbezogen. Zum Begriff des modern-orthodoxen Judentums vgl. BRILL 2019: 
173–178.  

5 Demgegenüber analysieren und diskutieren Exponentinnen und Exponenten des modern- 
orthodoxen Judentums seit den späten siebziger Jahren feministische Themen wie den Zugang zu 
höherer jüdischer Bildung, den Einbezug in synagogale Rituale wie die Toralesung, die Gestaltung 
von Bat-Mizwa-Feiern oder die missliche rechtliche Situation von vom Ehemann getrenntlebenden 
Frauen ohne Scheidungsurkunde (FISHMAN 2009: 185–189). 
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Die meisten Gesetze der Tora richten sich an Israel.6 Sind Frauen Teil von 
Israel? Gelten die in Dtn 19, Ex 20 oder Lev 5 skizzierten Regeln auch für Zeu-
ginnen? Die Tora enthält keinerlei Aussagen, die eine Frau als Zeugin disquali-
fiziert.7 In ihrer Deutung biblischer Texte sind die Rabbinen allerdings nicht 
konsistent: Sich an Israel richtende Gesetze können im rabbinischen Verständnis 
sowohl dem Mann vorbehalten als auch für Mann und Frau bestimmt sein.8 
Diese Inkonsistenz wird in der rabbinischen Literatur auch beim Regeln des Be-
zeugens sichtbar: Wo es zwei Zeugen braucht, kommen dafür ausschließlich 
Männer infrage. In ausgewählten Situationen hingegen, die nur eine bezeugende 
Person erfordern, können auch Frauen Zeugenaussagen machen, etwa um den 
Tod des eigenen Ehemanns zu bezeugen.9 

2. DIE NICHT AUTONOME FRAU: TANNAITISCHE QUELLEN 

Auch die Mischna enthält keine Aussage, die einer Frau ausdrücklich verbietet, 
Zeugin zu sein.10 Die Rabbinen thematisieren jedoch Einschränkungen und skiz-
zieren damit das Bild einer für Zeugenaussagen illegitimen Frau. „Der Zeugnis-
eid [ ] gilt bei Männern und nicht bei Frauen“, sagt die Mischna im 
Traktat Schewuot 4,1. Die Disqualifikation der Frau vom Zeugniseid basiert auf 
dem impliziten Ausschluss der Frau vom Zeuginnenstatus.11 Im Gegensatz dazu 
kommen Frauen im Traktat Rosch Haschana 1,8 indirekt als mögliche Zeugin-
nen infrage: „Die folgenden [Personengruppen] sind untauglich [bzw. die Un-
tauglichen, , um ein Zeugnis abzulegen] (...). Das ist die Regel: [Für] je-
des Zeugnis [ ], für das die Frau untauglich ist [ ], sind auch diese 
[obengenannten Personengruppen] untauglich.“ Diese Aussage lässt den Um-
kehrschluss zu, dass Frauen ebenso wie die aufgeführten Personengruppen – 
Taugenichtse und Gauner repräsentierend – in gewissen Situationen ein Zeugnis 
ablegen können. In einer Auflistung von Personen im Traktat Sanhedrin 3,4, die 

 
6 RHEIN 2020: 5–8. 
7 Demgegenüber äußert sich der biblische Text beispielsweise differenziert zu den für Mann 

und Frau unterschiedlichen Regeln für das Ablegen von Gelübden: Hier wird die Autonomie einer 
unverheirateten Frau im Hause ihres Vaters sowie einer verheiraten Frau eingeschränkt (Num 30,4–
17). Der Gebrauch des generischen Maskulinums ohne expliziten Ausschluss der Frau war bis weit 
in die Neuzeit hinein auch in staatlichen Gesetzestexten oder Verfassungen üblich, beispielsweise 
beim Regeln des Stimm- und Wahlrechts in den schweizerischen Bundesverfassungen von 1848 
und 1874 (VOEGELI 2021). 

8 Vgl. z. B. Lev 23,33–44: Manche der sich an die Kinder Israels richtenden Gebote gelten für 
Mann und Frau, andere ausschließlich für den Mann (RHEIN 2020: 9–10; vgl. auch Midrasch Sifre 
zu Num 15,38). 

9 mJewamot 16,7; für weitere Beispiele vgl. Fußnote 27.  
10 HAUPTMAN 1998: 196.  
11 Owadja Bartenura zu mSchewuot 4,1. 
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aufgrund ihrer Verwandtschaft zur angeklagten Person vor Gericht nicht aussa-
gen dürfen, fehlen Frauen wiederum gänzlich. Diese Mischna suggeriert, dass 
ausschließlich der Mann Zeugenaussagen machen kann.  

In der Mischna nennen die Rabbinen keine Gründe für die im Vergleich zum 
Mann eingeschränkte Rolle der Frau als Zeugin. Das ist in der Tosefta anders: 
Im Traktat Ketuwot 3,3 erläutert Rabbi Jochanan ben Beroka, weshalb er die 
Aussagen von Frauen (und Minderjährigen) nur zeitnah und noch am Ort des 
Geschehens für glaubwürdig hält. „Wenn sie aber [von dort] weggehen und wie-
der zurückkommen, wird ihnen nicht geglaubt [ ], weil sie möglicher-
weise [zu ihrer Aussage] verführt oder eingeschüchtert wurden.“303F

12 Rabbi Jocha-
nan ben Beroka betrachtet die Aussage einer Frau grundsätzlich nicht als un-
glaubwürdig. Weil er allerdings ihre Unabhängigkeit infrage stellt, befürchtet er 
eine Beeinflussung durch den Ehemann oder andere Personen. Deshalb hält er 
ihre Aussage nur für glaubhaft, wenn sie ihre Beobachtungen noch nicht mit 
Dritten geteilt hat.304F

13 
Im Midrasch Sifre Dewarim leiten die Rabbinen den Ausschluss der Frau 

vom Ablegen eines Zeugnisses explizit aus der Tora ab und machen diesen so 
zu einem biblischen Gesetz, das gewichtiger ist als ein rabbinisches Gesetz.14 
Dabei stützen sie sich auf eine Wortanalogie (gesera schawa) in Dtn 19. Der 
biblische Text verwendet hier zweimal den Begriff „zwei“, das eine Mal in Vers 
15 („zwei oder drei Zeugen“), das andere Mal in Vers 17 („zwei Männer“): „[15] 
Ein einziger Zeuge soll nicht gegen jemanden den Ausschlag geben, wenn es um 
irgendeine Schuld geht (...). Auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll 
eine Entscheidung getroffen werden. [16] Wenn aber ein Zeuge zu Unrecht ge-
gen jemanden auftritt, um ihn einer Übertretung zu beschuldigen, [17] dann sol-
len die zwei Männer, zwischen denen der Streit besteht, vor den Herrn treten, 
vor die Priester und die Richter, die zu jener Zeit da sein werden.“15 Kann eine 
Frau ein Zeugnis ablegen?, fragen die Rabbinen im Midrasch Sifre Dewarim und 
verneinen: Weil Vers 17 in Dtn 19 von zwei Männern spreche [ ], 
handle es sich auch in Vers 15 um zwei Männer bzw. um zwei männliche Zeugen 
[ ].16 Dabei lassen sie außer Acht, dass der Begriff  aufgrund des 
generischen Maskulinums auch die Bedeutung „Menschen“ haben kann.308F

17  

 
12 Diskussionsgegenstand in tKetuwot 3,3 (Lieberman) ist die Richtung, in die ein entwichener 

Bienenschwarm geflogen ist. 
13 FUCHS 2012: 125–126; HAUPTMAN 1998: 211. 
14 ELON 1994: 212. 
15 Dtn 19,15–17. 
16 Sifre Dewarim 190 zu Dtn 19,17. 
17 Zu Zvi Berlins Lesart, wonach sich die Wortanalogie nicht auf Dtn 19,15, sondern auf Num 

11,26 stütze, vgl. FUCHS 2012: 123 (der Begriff  in Num 11,26 lässt aufgrund der na-
mentlichen Nennung der beiden – Eldad und Medad – die Bedeutung „Menschen“ nicht zu). 
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3. SOZIALER STATUS UND EIN FLUCH GOTTES:  
AMORÄISCHE UND GEONISCHE QUELLEN 

Die Rabbinen des Babylonischen Talmuds stellen diese Wortanalogie mehrfach 
infrage. Denn bei den beiden Männern in Dtn 19,17 handelt es sich im Wortsinn 
(p’schat) nicht um zwei Zeugen, sondern um Zeuge und Prozesspartei.18 Das 
ändert zwar nichts an der Rechtspraxis: Die Frau kann abgesehen von einer 
Reihe definierter Situationen, für die es nur einen Zeugen braucht, nicht die  
Zeuginnen-Rolle einnehmen. Die von den Rabbinen diskutierten Zweifel ma-
chen aber deutlich, wie schwer sie sich damit tun, den Ausschluss der Frau vom 
Ablegen von Zeugnissen zu legitimieren.  

In der Regel begründen die Rabbinen des Babylonischen Talmuds nicht, 
weshalb sie Zeuginnen grundsätzlich ablehnen. Der Kontext der Diskussionen 
macht jedoch immer wieder deutlich, dass der niedrigere soziale Status der Frau 
eine wesentliche Rolle spielt.19 Im Traktat Baba Kama 88a beispielsweise argu-
mentiert der Gelehrte Ulla, sich auf das Prinzip a minori ad maius (kal wa- 
chomer) stützend, mit dem niedrigeren sozialen Status der Frau: Ebenso wie eine 
Frau als Zeugin nicht zulässig sei [ ], sei auch ein Sklave als Zeuge 
nicht zulässig.20 Auch in ihrem Kommentar zur Mischna Rosch Haschana 1,8 
argumentieren die Rabbinen mit dem sozialen Status: Die dort als Zeugen unzu-
lässig aufgelisteten Personengruppen werden den als Zeuginnen unzulässigen 
Frauen gegenübergestellt.21 Im Midrasch Pirke de-Rabbi Elieser hingegen wird 
der Ausschluss der Frau von der Zeugenaussage als eine Strafe skizziert: Er ist 
einer von neun Flüchen [ ] im Nachgang zum Sündenfall. 313F

22  

3. MÄNNLICHE SPRACHE UND ZU KONZENTRATION FÄHIGER MANN: 
RISCHONIM, ACHARONIM 

Im 12. Jahrhundert knüpft Maimonides an die auf der männlichen biblischen 
Sprache basierenden Argumentation des Midraschs Sifre zu Dtn 19,17 an. In 

 
18 bSchewuot 30a; vgl. auch jJoma 6,1. 
19 HAUPTMAN 1998: 202; 206–210. 
20 Zum gegenüber dem Mann niedrigeren Status von Frauen, Sklaven und Minderjährigen vgl. 

HEZSER 2005: 75–82. 
21 bRosch Haschana 22a. 
22 Pirke de-Rabbi Elieser 14 zu Gen 3,13; analog zur Frau wird in Pirke de-Rabbi Elieser 14 

auch der Mann mit neun Flüchen bestraft. Auch im deutlich späteren Midrasch Jalkut Schimoni 
(12./13. Jahrhundert) wird der Ausschluss der Frau von Zeugenaussagen als Strafe gewertet. Corpus 
Delicti ist hier das von Sara bestrittene Lachen (Jalkut Schimoni Wajera zu Gen 18,15; FUCHS 
2012: 130). Zur Datierung von Pirke de-Rabbi Elieser vgl. STEMBERGER 2011: 366. 
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seinem Kodex Mischne Tora stützt er sich allerdings auf Dtn 17,6 – „wer auf 
den Tod angeklagt ist, soll aufgrund der Aussage von zwei (...) Zeugen [ 

] getötet werden“ – und erklärt: „Frauen sind gemäß Tora untauglich für das 
Bezeugen [ ], denn es heißt: ‘aufgrund von zwei Zeugen’; das ist die 
männliche Form und nicht die weibliche Form.“314F

23  
Auf ein anderes Argument für den Ausschluss der Frau von der Zeugenschaft 

stützt sich im 13. Jahrhundert das Sefer Hachinuch: Weil eine Zeugenaussage 
„Klarheit und viel Konzentration“ voraussetze, sei die Frau nicht in die Aufgabe 
des Bezeugens [ ] eingebunden.315F

24 Ähnlich hatte einst Flavius Josephus 
argumentiert: Die Frau sei als Zeugin nicht zulässig, weil sie leichtsinnig und 
dreist sei.316F

25 Der Kodex Schulchan Aruch schließlich nennt keinen Grund für die 
Untauglichkeit der Frau gegenüber der Zeugenschaft.317F

26  
Weshalb können Frauen a priori nicht Zeugin sein? Seit tannaitischer Zeit 

tun sich die Rabbinen schwer damit, diese von ihnen als biblisch definierte Be-
stimmung zu begründen. Wo sie es tun, stützen sie sich auf ganz unterschied-
liche Argumente. Denn im Toratext findet sich keine stichhaltige Erklärung. Zu 
den Gründen des Ausschlusses der Frau gibt es unter den Rabbinen keinen Kon-
sens, was nicht zuletzt die kritische Diskussion im Traktat Schewuot 30a des 
Babylonischen Talmuds illustriert. Hinzu kommt, dass sie Situationen bestim-
men, für die Zeuginnen durchaus zulässig sind, beispielsweise wo männliche 
Zeugen fehlten oder Frauen zu einem Sachverhalt besser Bescheid wissen.27 
Doch die Rabbinen erwecken nicht den Anschein, damit gegen geltendes Gesetz 
zu verstoßen.28 Und Argumente wie eine drohende Einschüchterung der Frau, 
die männliche Sprache der Tora oder die für Zeugenschaft erforderliche Klarheit 
und Konzentration scheinen in diesen Fällen nicht relevant zu sein. 

 
23 Hilchot Edut 9,2; Ausnahmen von dieser Regel definiert Maimonides in Kapitel 4,1–3: In 

bestimmten Situationen, die nur eine bezeugende Person erfordern, sind Frauen als Zeuginnen zu-
lässig. Interessant ist Josef Karos Kommentar dazu (16. Jahrhundert): Ihn überzeuge Maimonides’ 
Argumentation nicht, schließlich sei die ganze Tora in der männlichen Form geschrieben (Kesef 
Mischne Hilchot Edut 9,2). Im Schulchan Aruch vertritt dennoch auch Karo die Haltung, dass die 
Frau als Zeugin nicht zulässig sei (Choschen Mischpat 35,14, s. unten). 

24 Sefer Hachinuch, Gebot 37. 
25 Jüdische Altertümer 4: 8,15 (JOSEPHUS 2002: 231); die Rabbinen verwenden dieses Argu-

ment in den zwischen Josephus und dem Sefer Hachinuch liegenden Jahrhunderten hingegen nicht.  
26 Choschen Mischpat 35,14. 
27 Dazu gehören z. B. das Bezeugen des Todes des Ehemannes, damit die Witwe eine neue Ehe 

eingehen kann (mJewamot 15,1; 16,7), oder das Bestimmen des erstgeborenen Kindes bei Zwil-
lingsgeburten durch die Hebamme (bKidduschin 73b); vgl. auch Moses Isserles’ Kommentar zu 
Choschen Mischpat 35,14. Die Mischna gesteht einer Frau auch zu, für eine andere Frau auszu-
sagen, beispielsweise um zu bezeugen, dass sie im Zuge einer Gefangenschaft nicht vergewaltigt 
worden ist (mKetuwot 2,6). Familienangehörige sind von Zeugenaussagen ausgenommen (mSan-
hedrin 3,4, Hilchot Edut 9,1; 13,1). 

28 GROSSMAN 2001: 4–5. 
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Im Kontext der Bestimmungen für Zeugenaussagen fehlt zudem eine An-
knüpfung an das rabbinische Prinzip, das Verpflichtung und Befreiung der Frau 
gegenüber den Gesetzen der Tora regelt: Im Mischna-Traktat Kidduschin 1,7 
wird sie zu sämtlichen Verboten sowie zu Geboten, die nicht an eine bestimmte 
Zeit gebunden sind, verpflichtet und im Gegensatz zum Mann von zeitgebunde-
nen Geboten befreit.29 Kein falsches Zeugnis abzulegen gehört zu den Ver- 
boten.30 Dazu ist die Frau eigentlich ebenso verpflichtet wie der Mann. In Dis-
kussionen zur Disqualifikation der Frau von der Zeugenschaft argumentieren die 
Rabbinen allerdings nicht damit.  

4. KAUM EIN THEMA: ZU DISKURS UND PRAXIS  
IM MODERN-ORTHODOXEN JUDENTUM 

Einbezug in die synagogale Toralesung, Zugang zu höherer jüdischer Bildung, 
Rituale für Bat-Mizwa-Feiern oder rabbinische Ordination: Die Rolle der Frau 
in der Religionspraxis wird seit den siebziger-Jahren des 20. Jahrhunderts im 
modern-orthodoxen Judentum kontrovers diskutiert und punktuell erweitert.31 
Ihre weitgehende Untauglichkeit als Zeugin war bisher allerdings kaum ein 
Thema. Einer der Gründe dafür mag sein, dass die Bedeutung rabbinischer 
Rechtsprechung heutzutage deutlich kleiner ist als in Antike oder Mittelalter.32 
Deshalb gibt es auch weniger Situationen, die im Rahmen der Halacha einen 
Zeugen oder eine Zeugin erfordern.  

In der Diaspora gilt für die jüdische Bevölkerung grundsätzlich die Jurisdik-
tion des Landes, in der sie lebt, und auch in Israel wird ein Großteil der Belange 
des alltäglichen Lebens in den allgemeinen Gerichten behandelt. Für eine Reihe 
religiöser Rituale aber ist das Bet Din (Rabbinatsgericht) zuständig. Das Gre-
mium setzt sich in der Regel aus drei Rabbinern zusammen. Mindestens einer 
von ihnen benötigt zusätzlich zur Befähigung, zu lehren und halachische Fragen 
zu entscheiden (Ordination mit dem Prädikat „jore, jore“), die höhere Qualifi-
kation für das Richten (Prädikat „jadin jadin“).33  

Im zeitgenössischen orthodoxen Judentum besteht das Bet Din ausschließlich 
aus Männern, im liberalen und konservativen Judentum, wo es seit den siebzi-
ger bzw. achtziger Jahren des 20. Jahrhunderts Rabbinerinnen gibt, auch aus  

 
29 RHEIN 2020: 1–2; 15–20. Drei Verbote – das Rundscheren des Haupthaares, das Zerstören 

des Bartrandes und die Verunreinigung an Toten (Lev 19,27 und 21,1) – sind explizit von diesem 
Prinzip ausgenommen und gelten ausschließlich für den Mann. 

30 Sefer Hamizwot, N285. 
31 FISHMAN 2009: 186–189.  
32 FUCHS 2012: 147. 
33 WILKE 2003: 180–182; bSanhedrin 5a. 



 DAS BEZEUGEN IST IM JUDENTUM MÄNNERSACHE 409 

Frauen.34 Vor rund zehn Jahren haben auch Institutionen im Umfeld des modern-
orthodoxen Judentums mit der Ordination von Frauen begonnen, 2013 etwa die 
Yeshivat Maharat in New York oder 2015 das Beit Midrash Har’El in Jerusa-
lem.35 Den Frauen wird die Ordination mit dem Prädikat „tore, tore“36 ver- 
liehen. Dennoch können sie nicht Teil des Bet Din sein und als rabbinische Rich-
terinnen amtieren. Denn die Mischna überliefert im Traktat Nidda 6,4 ein Prin-
zip, wonach wer als Richter infrage kommt, auch Zeuge sein kann, doch wer als 
Zeuge infrage kommt, nicht unbedingt auch Richter sein kann. Das gilt umso 
mehr, als die Rabbinen die Frau explizit und mit Bezug auf die Tora als Zeugin 
disqualifiziert haben.  

Wie, so fragt sich, ist da die Geschichte von Debora zu verstehen, von der 
der Tanach erzählt? „Debora aber, eine Frau, eine Prophetin, die Frau des Lap-
pidot, sie war in jener Zeit Richterin für Israel; (...) und zum Gericht zogen die 
Israeliten hinauf zu ihr.“37 Die Rabbinen taten sich schwer damit, die Erzählung 
von der Richterin Debora mit dem im Mischna-Traktat Nidda verankerten Prin-
zip in Einklang zu bringen. Sie sei gebildet gewesen und habe Richtern möglich-
erweise die Gesetze gelehrt, ist eine der gängigen rabbinischen Haltungen ge-
genüber Deboras Funktion.38 Zeugin oder Richterin aber, so das rabbinische 
Verständnis, könne eine Frau nicht sein.  

5. POLITIK DER KLEINEN SCHRITTE 

Wie gehen modern-orthodoxe Rabbinerinnen mit dieser Situation um? Sara 
HURWITZ, Präsidentin und Mitgründerin der Yeshivat Maharat, plädiert für eine 
Politik der kleinen Schritte.39 Orthodoxe Frauen könnten heute rund 95 Prozent 
der rabbinischen Funktionen wahrnehmen. Nur als Zeuginnen bei Eheschließun-
gen, Scheidungen und Konversionen mitzuwirken oder Gottesdienste zu leiten 
gehe nicht.40  

 
34 Zum konservativen Judentum vgl. Fußnote 44. 
35 Bis 2023 sind an der Yeshivat Maharat 64 Frauen und am Beit Midrash Har’El zehn Frauen 

ordiniert worden (www.yeshivatmaharat.org/alumnae; www.har-el.org, Institutsbroschüre 2023; 6. 
August 2023). Die beiden Institutionen beschreiben sich als orthodox und nicht explizit als modern-
orthodox. 

36 Weibliche Form von „jore, jore“; im Alltag haben Frauen allerdings schon lange zuvor ge-
wisse halachische Entscheidungen getroffen, wie etwa Anekdoten im Talmud dokumentieren (vgl. 
z. B. bKetuwot 61a; HAUPTMAN 2022: 266–270). 

37 Ri 4,4–5.  
38 Tosafot zu bGittin 88b. 
39 Mündliches Statement anlässlich der JOFA 10th International Conference on Feminism and 

Orthodoxy vom 7. März 2021 (Maharat: Where Have We Come From and Where Are We Going? 
13.15 Uhr, online).  

40 HURWITZ 2009: 145. 
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Für Scheidungen und Konversionen braucht es Rabbiner, die für das Richten 
qualifiziert sind. Die beiden anderen von HURWITZ genannten Rituale – das  
Bezeugen von Eheschließungen und das Leiten von Gottesdiensten – können 
hingegen auch von Laien wahrgenommen werden: Abgesehen von wenigen 
Ausnahmen kommt dafür jeder religionsmündige Mann infrage, der die jüdi-
schen Gesetze befolgt.41 Wie gehen modern-orthodoxe Paare damit um, dass es 
für die Zeremonie der Eheschließung zwei männliche Zeugen braucht? Der  
torabasierte Ausschluss der Frau von der Zeugenschaft engt den Interpretations- 
und Gestaltungsspielraum ein. Eine seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert er-
probte Möglichkeit ist es, auf ergänzende Rituale zurückzugreifen und so neben 
den beiden vorgeschriebenen männlichen Zeugen auch Frauen einzubinden.42 
Eine Frau hält beispielsweise eine kurze Ansprache zu einem religiösen Thema 
(Dwar Tora), während das Brautpaar unter dem Traubaldachin (Chuppa) steht, 
oder liest den auf Aramäisch verfassten Ehevertrag vor (Ketubba). Oder zwei 
Frauen gesellen sich zu den beiden Männern, die unmittelbar nach der Trauung 
dafür sorgen, dass das Brautpaar sich für einen ungestörten Moment zurückzie-
hen kann.43  

Von Interesse ist die Diskussion zum Zeuginnen-Status der Frau, die im kon-
servativen Judentum seit den 1970er-Jahren geführt wurde, in den achtziger Jah-
ren vor allem auch im Rahmen der Frauenordinations-Debatte.44 1984 etwa hat 
Joel ROTH eine Erweiterung der in der rabbinischen Literatur verankerten Aus-
nahmen skizziert.45 Die Situationen, in denen eine Frau als Zeugin möglich ist, 
könnten um zwei Fälle ergänzt werden: das Bezeugen einer Heirat und das Be-
zeugen einer Scheidung.46 So ließen sich, so ROTHs Argumentation, die Aufga-
ben der Frau im Rabbinat jenen des Mannes angleichen, ohne die grundsätzliche 
halachische Disqualifikation der Frau vom Zeugenstatus außer Kraft zu setzen.47 
ROTH und eine Reihe weiterer Exponentinnen und Exponenten des konserva-
tiven Judentums, darunter 1984 Mayer RABINOWITZ oder 2001 Susan GROSS-

MAN, argumentierten auch mit dem veränderten sozialen Status der Frau. Anders 

 
41 Zu den Ausnahmen gehört eine Reihe von Männern, die von der Norm abweichen, beispiels-

weise weil sie eine Behinderung haben (Hilchot Edut 9,1; WATTS und LEHMHAUS 2016, 435–436; 
STAUBLI und SCHROER 2014: 483).  

42 KOREN 2005: 34–41. 
43 SHAPIRA 2003: 8; KOREN 2005: 40–41. Auch die passive Rolle der Braut, die vom Bräutigam 

erworben wird ( ; mKidduschin 1,1), erachten viele Paare als problematisch (KOREN 2005: 31).  
44 Vgl. dazu die Analyse von BLOCH 2021. Die konservative Bewegung – in den USA „Con-

servative Judaism“ und in Israel „Masorti Judaism“ genannt – ist im 19. Jahrhundert entstanden 
und situiert sich zwischen orthodoxem und liberalem Judentum. Die Bewegung ordiniert seit 1985 
Frauen (GOLINKIN und PANITZ 2007: 171; 174–175).  

45 Z. B. mRosch Haschana 1,8, vgl. Abschnitt „2. Die nicht autonome Frau: tannaitische Quel-
len“ oben. 

46 ROTH 1988: 157–159. 
47 ROTH 1988: 158.  
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als in Spätantike und Mittelalter seien Mann und Frau in den westlichen Gesell-
schaften des 20. und 21. Jahrhunderts grundsätzlich gleichgestellt, weshalb es 
für diese beiden Personengruppen nicht mehr verschiedene Kategorien mit mehr 
bzw. weniger Kompetenzen brauche.48 Außerdem werde, so Mayer RABINO-

WITZ, die biblische Herleitung des Ausschlusses der Frau vom Bezeugen in der 
rabbinischen Literatur nicht einhellig akzeptiert. Vielmehr gebe es auch halachi-
sche Autoritäten, die sich nicht explizit auf die Tora beriefen, darunter Josef 
Karo im Schulchan Aruch.49  

6. NEIN, ABER... 

Im orthodoxen Judentum sind Mann und Frau halachisch nicht gleichgestellt. 
Seit tannaitischer Zeit waren rabbinische Gelehrte jedoch immer wieder be-
strebt, den rechtlichen Status der Frau zu verbessern oder sie punktuell mehr in 
die Religionspraxis einzubeziehen. Ein Beispiel ist das Studiergebot (Talmud 
Tora): Bis heute ist die Frau formell nicht dazu verpflichtet, hat aber inzwischen 
denselben Zugang zu höherer jüdischer Bildung wie der Mann.50 Dieser im 
Laufe der Zeit geschaffene Zugang zu jüdischer Bildung basiert auf jahrhunder-
telangem Analysieren und Diskutieren der rabbinischen Quellen.  

„Nein, aber“ lautet beim Thema Zeuginnen die halachische Ausgangslage: 
Nein, Frauen können kein Zeugnis ablegen, aber es gibt Ausnahmen von dieser 
Regel. Was hat die Rabbinen zu diesem „Nein, aber“ bewogen? Wie glaubwür-
dig ist das „Nein“ angesichts des „Abers“? Weshalb legen die rabbinischen Ge-
lehrten Wert darauf, die Disqualifikation der Frau von der Zeugenaussage als 
biblisches Gesetz zu definieren und nicht als rabbinische Bestimmung? Und 
weshalb begründen sie das „Nein“ so unterschiedlich – von männlicher bibli-
scher Sprache über drohende Manipulation durch Dritte bis hin zu mangelnden 
Kompetenzen der Frau oder ohne Angabe von Gründen reichend? Die biblisch 
verankerte Bestimmung schränkt den Interpretationsspielraum ein. Das „Aber“ 
und das breite Spektrum an Erläuterungen für das „Nein“ hingegen bieten eine 
Angriffsfläche und erhöhen den Interpretationsspielraum für zeitgenössische 
rabbinische Autoritäten (Poskim).  

Interesse an einer Integration der Frau in die Zeugenschaft besteht auf meh-
reren Seiten. Dazu gehören Brautpaare, die eine aktivere Rolle von Frauen in 
Hochzeitsritualen wünschen, ebenso wie orthodoxe Rabbinerinnen und deren 
Gemeinden, die klassische rabbinische Aufgaben wie Scheidungen oder Über-

 
48 RABINOWITZ 1988: 118; GROSSMAN 2001: 10. 
49 Choschen Mischpat 35,14; RABINOWITZ 1988: 118–119. 
50 HURWITZ 2009: 145–146; FISHMAN 2009: 188. 
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tritte ins Judentum nicht ausschließlich männlichen Rabbinern überlassen möch-
ten.  

Nein: Eine Frau könne nicht Zeugin sein, denn dafür brauche es Klarheit und 
Konzentration, hat das Sefer Hachinuch einst konstatiert. Aber: Im 21. Jahrhun-
dert werden solche Eigenschaften mit den Kompetenzen eines Menschen asso-
ziiert und nicht mehr mit dessen Geschlecht oder sozialen Status. 
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